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 Veröffentlicht am 29.05.1990

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §25 Abs1 Z1;

GewO 1973 §89 Abs1;

Rechtssatz

AusfzF der Beurteilung des Mangels der Zuverlässigkeit für die Konzession zur Darstellung von Giften und zur

Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung bestimmten Sto<e und Präparate sowie zum Großhandel mit beiden bei

strafgerichtlicher Verurteilung wegen Verrechnung von Kassenrezepten im Rahmen eines Apothekenunternehmens

ohne sofortige Abgabe von Medikamenten.
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